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Grundsteuerfestsetzung der Grundsteuer A und B 2026  
durch Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
1. Steuerfestsetzung nach § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) 
 
 
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2026 die gleiche Grundsteu-
er wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr in derselben Höhe wie für 
das Jahr 2025 durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Für Steuerschuldner 
treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wä-
re. 
 
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht 
eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Finanzamtes 
ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid. 
 
2. Zahlungsaufforderung 
 
 
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer A und B für 2026 zu den Fäl-
ligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grund-
steuerbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf das Bank-
konto der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland bei der  
 

Sparkasse Vogtland 
IBAN: DE 17 8705 8000 3812 0033 83 
BIC: WELADED1PLX 

 
zu überweisen oder einzuzahlen. 
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3. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann in-
nerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Reichenbach, Markt 1, 08468 Reichen-
bach im Vogtland erhoben werden. In elektronischer Form kann der Widerspruch 
rechtswirksam unter der De-Mail-Adresse stadt@reichenbach-vogtland.de-mail.de mit 
der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender sicher im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz angemeldet ist, erhoben werden. Der Wi-
derspruch hat keine aufschiebende Wirkung und entbindet damit nicht von der frist-
gemäßen Zahlung. 
 
Reichenbach im Vogtland, den 06.01.2026 
 
Maria Silbersack 
Fachbedienstete für  
das Finanzwesen 
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